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DOSSIER: SUCHT AM ARBEITSPLATZ

Suchtpravention und
Suchthilfe am Arbeitsplatz

Betriebliche Suchtpraventionsprogramme tragen mit ihren Standards dazu
bei, riskantem Suchtmittelgebrauch am Arbeitsplatz wirksam vorzubeugen
und suchtgefidhrdeten Beschiiftigten friihzeitig und l6sungsorientiert Hilfe
anzubieten. Mit klaren Strukturen, systematischen Verfahren und praxis-
nahen Interventionsleitfiden erleichtern sie die Umsetzung gesundheitsorien-
tierter Fiihrung und unterstiitzen die Entwicklung von Gesundheitskompetenz
im Unternehmen und im regionalen Umfeld.

Elisabeth Wienemann

Dr., Dozentin am Institut fiir interdisziplindre Arbeitswissenschaft,
Leibniz Universitdat Hannover, Schlosswender Str. 5, D-30159 Hannover,
Tel. +49 (0)511 762 48 47, elisabeth.wienemann@wa.uni-hannover.de,
www.wa.uni-hannover.de

Vom Alkoholprogramm zum betrieblichen
Suchtpriventionsprogramm

Alkohol am Arbeitsplatz spielt in der industriellen Produktion
in Europa und Nordamerika seit iiber hundert Jahren eine Rolle
in der betrieblichen Sozial- und Personalpolitik. Seit der Zeit der
frithen Industrialisierung und bis heute bewegt sich das Thema in
einem Spannungsfeld, in dem es hdufig um Grundsatzliches geht.
Kulturelle, rechtliche und gesundheitliche Aspekte sind davon be-
rithrt, darunter hochst emotional besetzte Fragen zur betrieblichen
Ordnung und Verantwortung oder zu den individuellen Freirdumen
der Beschdftigten. Die Rolle des Alkohols changiert in diesem Zeit-
raum zwischen Leistung steigernder Nahrungserganzung, kultu-
reller Gewohnheit, Mittel zur Entspannung, zur Belohnung und zur
Forderung des sozialen Kontakts, Arbeitssicherheit gefahrdender
Rauschdroge und Suchtmittel mit negativen Folgen fiir die Gesund-
heit und die betrieblichen Ablaufe. Die betrieblichen Alkoholpoli-
tiken waren deshalb hadufig nicht konsequent, sondern blieben am-
bivalent. Zwar gab es in den USA, England und Deutschland bereits
Ende des 19. Jh. intensive Bemiihungen, alkoholische Getrdanke im
Betrieb zu verbieten oder zu ersetzen, um die Gesundheit und die
Leistungsfahigkeit der Arbeitenden zu erhalten oder auch die Qua-
litdt der Produkte z.B. in der Stahlindustrie zu gewéhrleisten, die
systematischen betrieblichen Programme wurden jedoch erst Ende
der 1940er Jahre in den USA entwickelt und seit den 1970er Jahren in
Europa eingefiihrt.*
Stand zunachst das Angebot fiir alkoholkranke Beschaftigte
im Mittelpunkt, so sind mit der Zeit weitere substanz- und ver-
haltensbedingte Abhangigkeitsprobleme einbezogen worden. Aus
den Alkoholprogrammen sind im néchsten Schritt betriebliche
Suchtprogramme hervorgegangen. Diese haben wesentlich zum
Verstandnis dafiir beigetragen, dass Alkoholismus oder andere
Formen der Abhangigkeit behandlungsbediirftige Krankheiten sind.?
Durch konsequent mit Hilfeangeboten verbundene Interventionen
wird heute den suchtgefdahrdeten Beschaftigten bei Auffalligkeiten
am Arbeitsplatz moglichst friihzeitig eine Perspektive aufgezeigt,
wie siemit betrieblicher Unterstiitzung ihre Suchtprobleme l6sungs-
orientiert angehen konnen. Schliesslich hat man die Suchthilfe in
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den goer Jahren um die Suchtvorbeugung ergédnzt. In den Fokus
der Aufmerksamkeit riickte nun der riskante Suchtmittelkonsum
und die praventiven Aktivitdten im Betrieb wurden intensiviert.3
Daraus entwickelten sich die heutigen betrieblichen Suchtpraven-
tionsprogramme. Sie finden sich in privaten Unternehmen ebenso
wie in &ffentlichen Verwaltungen, in Dienstleistungsbereichen wie
in Verbanden.

Erfolge durch systematische Sucht- und
Suchtpriventionsprogramme

Die betrieblichen Programme setzen einen Rahmen fiir die Ver-
anderung der Konsumkulturen im Betrieb und haben sich zur Vor-
beugung und Einschrdankung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz
bewihrt.4 Sie sind, wie Studien aus verschiedenen Landern seit
langerem belegen, fiir Betriebe durchaus rentabel.
Nachhaltige Wirkung erzeugen die Massnahmen zur Suchtpraventi-
onund -hilfe immer dann, wenn sie iiber die Notfallhilfe im Einzelfall
hinaus als systematische Sucht- und Préventionsprogramme in
Betrieben aller Grossenordnungen fest verankert werden. (Abb. 1)

Die betriebliche Suchtpravention bietet unverzichtbare Instrumente
fiir ein modernes betriebliches Personal- und Sozialmanagement.
Sie lasst sich sehr gut mit den aktuellen Angeboten der Personalent-
wicklung und Gesundheitsforderung verkniipfen. Die Praventions-
programme sind aber auch ein zentrales Element des betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Mit ihren Ansatzen tragen sie u.a. dazu
bei, gesundheitlichen Gefahrdungen durch arbeitsbedingte Stress-
belastungen vorzubeugen, da diese haufig mit riskantem Suchtmit-
telgebrauch einhergehen.® In diesem Sinne sind sie fiir die Lander
der EU als verbindlicher Teil des praventiven Arbeitsschutzes zu
betrachten.”
Standards der betrieblichen Suchtpridvention und Suchthilfe
In den modernen betrieblichen Programmen ist immer mit
Standards gearbeitet worden. Die Deutsche Hauptstelle fiir Sucht-
fragen DHS hat die fachlichen und rechtlichen Grundlagen zusam-
mengetragen und 2006 als Qualitdtsstandards verdffentlicht.® Zu
diesen Standards gehort ein schriftlich vereinbartes Suchtpraven-
tionskonzept. Es steckt den Rahmen fiir die Zusténdigkeiten im
Programm und das betriebliche Beratungsangebot ab, beschreibt
die Ansatzpunkte der vorbeugenden Arbeit sowie die Verfahren zur
Intervention bei Auffélligkeiten am Arbeitsplatz und bei Verstossen
gegen die Arbeitssicherheit und regelt die rechtlichen Grundlagen.
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Abb. 1: Struktur eines betrieblichen Suchtpriventionsprogramms -
Gesamtkonzept.

Mit der Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Kon-
zepts wird in mittleren und grosseren Betrieben ein Steuerkreis
beauftragt. In kleinen Betriebseinheiten erfolgt dies durch den Ar-
beitgeber und die Arbeitnehmervertretung.

Die Massnahmen der betrieblichen Suchtpravention setzen auf ver-
schiedenen Ebenen an und umfassen:

a) Informationund Aufklarung der Beschaftigten zu
Vorbeugung eines riskanten Suchtmittelgebrauchs oder
suchtbedingten Verhaltens, Beitrage zur Entwicklung
von Gesundheitskompetenz sowie zum Abbau
suchtférdernder Bedingungen am Arbeitsplatz

b) Interventionen bei Auffalligkeiten im Arbeits- und
Leistungsverhalten oder bei Verstossen gegen die
Arbeitssicherheit (Frithintervention) sowie bei Sucht-
gefdahrdung und -erkrankung (Spatintervention)

c) Qualifizierung von Personalverantwortlichen fiir ihre
Aufgaben in der Pravention und Unterstiitzung bei
anstehenden Interventionen

d) losungsorientierte Hilfe bei Suchtproblemen und die
Begleitung von betroffenen Beschaftigten vor und
wahrend der Therapie sowie bei Wiedereingliederung

d) Pravention der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des
riskanten Konsums nach einer Therapie.

Zu den Standards gehdren ebenfalls Massnahmen zur Qualifizie-
rung von betrieblichen Ansprechpersonen und Suchtbeauftragten,
zur Qualitdtssicherung und Evaluation des Programms sowie zur
internen und externen Vernetzung.

Information und Stdrkung der Gesundheitskompetenz

Die betriebliche Suchtpravention legt einen Schwerpunkt auf
den verantwortlichen Umgang mit Suchtmitteln. Ziel ist es, die Be-
schaftigten iiber die Grenzen des risikoarmen Konsums zu informie-
ren und sie dafiir zu gewinnen, dort, wo (noch) keine Regeln beste-
hen, aus Verantwortung Grenzen zu setzen. Das gilt insbesondere
flir den Alkoholkonsum aber auch fiir den Gebrauch von Tabak, ille-
galen Drogen und Medikamenten oder fiir andere riskante Konsum-
und Verhaltensmuster, sofern sie zu Lasten der Gesundheit gehen,
die Arbeitssicherheit gefdahrden, zu Stérungen im Arbeitsablauf
flihren und das soziale Klima am Arbeitsplatz beeinflussen. Ver-
bindliche Regeln und mit den Beschaftigten getroffene Absprachen
konnen zu einem anderen Umgang mit Suchtmitteln beitragen.
Nach Art.6 des Schweizer Arbeitsgesetzes sind Arbeitgebende ver-
pflichtet, Gesundheitsgefahrdungen am Arbeitsplatz zu vermeiden
und dafiir zu sorgen, dass keine Beschaftigte Rauschmittel zu sich
nehmen miissen.® «Null Promille» Alkohol oder «Punktniichtern-
heit» bei der Arbeit sollte auch dort, wo keine Verbote bestehen,
selbstverstandlicher Bestandteil der Betriebskultur werden. Eine
zentrale Rolle spielt dabei das Vorbildverhalten der Fiihrungskréfte
und die aktive Unterstiitzung der ArbeitnehmerInnenvertretungen.
Ein weiteres Ziel der betrieblichen Suchtpravention ist die Starkung
dersogenanntenprotektivenFaktoren. DenBeschéftigteninsgesamt
oder spezifischen Zielgruppen - z.B. Auszubildenden, Frauen — sollte
durch Weiterbildung und Gesundheitsforderung Gelegenheit geben
werden, ihre personlichen Ressourcen und Bewaltigungspotenziale
zu erweitern. Fiir Beschaftigte mit riskanten Gebrauchs- oder Verhal-
tensmustern kénnen auch Angebote wie Trainings zur individuellen
Konsumreduzierung wie z.B. Nichtraucherkurse angeboten werden.

Abbau von riskantem Konsum und Vermeidung von Sucht
fordernden Arbeitsbedingungen

Steigende psychische Arbeitsanforderungen, das Gefiihl von
Uberforderung, Hektik und Zeitdruck, ungiinstige Arbeitszeiten, In-
formationstiberflutung, mangelnde Transparenz, Konflikte am Ar-
beitsplatz oder fehlende Anerkennung sind Faktoren, die ver-starkt
zu Stressbelastungen fiihren. Unter solchen Bedingungen kann der
Griff zum Suchtmittel ein Bewadltigungsversuch sein, sei es, um
sich fit zu halten fiir die Herausforderungen des Arbeitstages oder
um danach wieder zur Ruhe zu kommen. Anregende und Leistung
steigernde Substanzen werden von Beschéftigten ebenso einge-
setzt wie entspannende und beruhigende Mittel. ErhShter Sucht-
mittelgebrauch, etwa ilibermassiger Zigarettenkonsum in manchen
Beschéftigungsbereichen, sollte als moglicher Indikator fiir Fehlbe-
lastungen betrachtet werden. Mit Unterstiitzung aus dem Gesund-
heitsmanagement und unter Beteiligung der Beschaftigten konnen
z.B. in Gesundheitszirkeln die Situationen analysiert und gesund-
heitsforderliche Losungen gefunden werden.

Eingreifen bei Auffilligkeiten am Arbeitsplatz

Die Intervention bei Auffalligkeiten in Verbindung mit ris-
kantem Suchtmittelkonsum und Suchtgefahrdung ist ein weiteres
Kernelement betrieblicher Suchtpraventionsprogramme. Eine
zentrale Rolle spielen hierbei die Vorgesetzten. Sie haben im Rah-
men der Flirsorgepflicht darauf zu achten, dass die Gesundheit der
MitarbeiterInnen bei der Arbeit nicht gefdahrdet wird. Sie sind die
erste Instanz, wenn ein Eingreifen erforderlich ist. Die betrieblichen
Suchtpraventionsprogramme geben ihnen Handlungsanleitungen
an die Hand, die speziell dafiir entwickelt worden sind, aus der
Rolle der Fiithrungskraft heraus in solchen Féllen sachgerecht und
l6sungsorientiert zu intervenieren. Dennoch gehdren die hier be-
schriebenen Interventionen zu den herausfordernsten Aufgaben
gesundheitsorientierter Fithrung. Dafiir sind die Personalverant-
wortlichen speziell zu schulen und von betrieblichen Fachkraften
zu unterstiitzen.

SuchtMagazin 22011 11









DOSSIER: SUCHT AM ARBEITSPLATZ

Abb. 2: Gestufte Gesprichsfolge bei

Interventionsleitfaden Auffilligkeiten.
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Gestufte Gesprichsfolge bei riskantem Konsum und Suchtge-
fahrdung

Als hochst wirksames Interventionsinstrument bei Suchtpro-
blemen wurde eine gestufte Gesprachsfolge, der so genannte Stu-
fenplan (vgl. Abb. 2) entwickelt. Verbindlich werden Beschéftigte
von den jeweils zustandigen Vorgesetzten auf die am Arbeitsplatz
sichtbar gewordenen Auffalligkeiten angesprochen, soweit diese
in Verbindung mit ihrem Suchtmittelkonsum gebracht werden. Die
Erwartungen an eine Verdnderung des beanstandeten Verhaltens
werden konkret benannt. Zugleich wird der betroffenen Person bei
jedem Gespréch ein gezieltes Hilfeangebot gemacht: Ihr wird gera-
ten, bzw. in den fortgeschrittenen Stufen mit Nachdruck empfoh-
len, eine interne oder externe Beratung aufzusuchen und - wenn
notig - eine Therapie aufzunehmen. Konsequent wird aufgezeigt,
was die ndchsten Schritte im Stufenverfahren sein werden, falls
erneut Auffalligkeiten am Arbeitsplatz auftreten. Dieser konstruk-
tive Druck soll die Motivation zur Annahme von Hilfe und Beratung
untersttitzen.

In der betrieblichen Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass Stufenge-
sprache oftmals erst aufgenommen werden, wenn die Anzeichen
einer Suchtgefahrdung oder -krankheit nicht mehr zu iibersehen
sind. Fiir rechtzeitige Veranderungen des riskanten Verhaltens ohne
weitergehende disziplinarische Folgen ist es dann meistens viel zu
spat. Das erste Stufengespréch sollte daher sehr viel frither bei den
ersten Auffalligkeiten einsetzen, z.B. als konsequente Reaktion auf
die Gefdahrdung der Arbeitssicherheit.

Frithzeitiges Eingreifen erleichtert es den Vorgesetzten, in einem
Vier-Augen-Gesprach zu verdeutlichen, dass Auffalligkeiten ernst
genommen werden und Fehlverhalten nicht bagatellisiert wird. Zu
diesem Zeitpunkt kénnen die angesprochenen MitarbeiterInnen
das beanstandete Verhalten ohne «Gesichtsverlust» korrigieren
und den riskanten Konsum einstellen, sofern sie ihr Verhalten noch
selbststdndig steuern kénnen. Wer trotz Ansprache das Risikover-
halten fortsetzt, lasst erkennen, dass weitere Interventionen und
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andere Formen der betrieblichen Hilfe oder Sanktionen notwendig
sind. Langjahrige Suchtkarrieren lassen sich auf diesem Weg sehr
viel frither unterbrechen.

Ausserdem wird in allen Stufengespréachen bei positiver Entwicklung
ein weiteres Gesprach nach ca. 6-8 Wochen vereinbart, um tiber die
Entwicklung des Verhaltens Riickmeldung zu geben (Riickmeldege-
sprach).

Intervention bei Gefihrdung der Arbeitssicherheit
InSituationen, in denen ArbeitnehmerInnen sichtbar unter dem
Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen und anderen berauschenden
Mitteln stehen, zu denen auch Medikamente zahlen, miissen Vor-
gesetzte eingreifen. Sie miissen priifen, ob eine sicherheitsrele-
vante Einschrankung der Arbeitsfahigkeit vorliegt oder ob die/der
Beschaftigte die Arbeit, ohne sich selbst oder andere zu geféhrden,
fortsetzen kann. Ist dies nicht gewahrleistet, darf der/die Mitarbei-
terIn nicht (weiter) eingesetzt werden. Die/Der Vorgesetzte hat in
diesem Fall fiir einen sicheren Aufenthalt im Betrieb bzw. fiir den
Heimtransport zu sorgen.
Orientierung fiir das Vorgehen gibt eine schriftlich niedergelegte
abgestimmte Verfahrensweise.'® Zeitnah zum Vorfall sollte ausser-
dem das erste Gesprach nach dem Stufenplan gefiihrt werden.

Frithzeitige Interventionemnbei Auffilligkeiten am
Arbeitsplatz

Bei frithem Eingreifen ist es fiir die Vorgesetzten oftmals noch
nicht erkennbar, was die Ursachen sind. Zundchst geht es nur da-
rum, die konkreten Auffélligkeiten anzusprechen und Hilfe anzu-
bieten.
Fiir frithzeitige Interventionen bei Auffilligkeiten wird in den
Handlungsleitfaden fiir Fiihrungskréafte das Flirsorge- und/oder das
Klarungsgesprdach empfohlen, solange ein riskanter Suchtmittel-
gebrauch oder eine Suchtgefahrdung nicht wahrscheinlich ist oder
(noch) nicht festgestellt werden kann.
Weder das Fiirsorge- noch das Kldrungsgesprach sind Bestandteil



des Stufenplans. Sie sollen der Verfestigung einer problematischen
Situation oder von Fehlentwicklungen vorbeugen. Auch hier werden
Folgegespréche in ca. 6-8 Wochen vereinbart, um iiber die weitere
Entwicklung des Verhaltens Riickmeldung zu geben.

Friihe Interventionsgesprache kénnen unter bestimmten Voraus-
setzungen auch aus dem kollegialen Umfeld erfolgen oder durch
Fachkréafte wie ArbeitsmedizinerInnen und ArbeitspsychologInnen.
Hierbei geht es immer in erster Linie um die Motivation der ange-
sprochenen Person, sachgerechte Beratungs- und Hilfeangebote
anzunehmen.

Beratung und Hilfe bei Auffilligkeiten und Suchtproblemen

Ein weiterer Kernbestandteil der betrieblichen Programme ist
die Hilfe bei riskantem Konsum und Suchtproblemen. Grundsatzlich
steht das Angebot allen Beschéftigten des Betriebes offen, wenn sie
sich fiir ihre Fragen und Probleme Unterstlitzung holen wollen. Die
interne Beratung arbeitet an den Qualitdtsstandards'* orientiert
auf der Basis des im Steuerkreis/Arbeitskreis Suchtpravention ab-
gestimmten Konzepts.

Hauptamtliche MitarbeiterInnenberatung

In Organisationen, in denen es eine hauptamtliche Einrichtung
gibt, wird die Aufgabe entweder von der Sozial- oder MitarbeiterIn-
nenberatung mit tiberwiegend fachlich einschldgig qualifiziertem
Personal wahrgenommen oder es gibt Sucht- bzw. Gesundheitsbe-
auftragte, die aus verschiedenen betrieblichen Bereichen kommen
und fiir die Funktion der Suchtberatung (teilweise) freigestellt wer-
den.

Nebenamtliche Suchtberatung

Die/Der SuchthelferIn oder die Ansprechperson fiir Suchtfra-
gen sind in der Regel fiir die Beratung nach Bedarf stundenwei-
se freigestellt. Urspriinglich stand die Beratung und Begleitung
von Suchtgefdahrdeten im Vordergrund ihrer Tatigkeit. Heute sind
sie an der Gestaltung und Umsetzung des betrieblichen Suchtpra-
ventionsprogramms mitbeteiligt. Nebenamtliche Beratungskrafte
sollten iiber eine qualifizierte Weiterbildung nach den Massstaben
der Qualitdtsstandards speziell fiir ihren Einsatz im Betrieb verfii-
gen.’? Sie werden auf der Basis einer Beauftragung durch den/die
ArbeitgeberIn und in Abstimmung mit der ArbeitnehmerInnenver-
tretung tatig.

Beratung durch BetriebsdrztInnen

In einigen Betrieben wird die Beratung von Betroffenen und
Personalverantwortlichen von den zustandigen BetriebsarztInnen
durchgefiihrt. Wenn es um den riskanten Konsum oder um Sucht-
gefahrdung geht, ist zu beachten, dass neben den medizinischen
auch die psycho-sozialen Aspekte des Geschehens in den Blick ge-
nommen werden miissen. Im Umgang mit Suchtproblemen am
Arbeitsplatz sollte vor allem mit Diagnosen &dusserst vorsichtig
verfahren werden. Sie erleichtern nicht unbedingt ein frithzeitiges
und losungsorientiertes Handeln im Betrieb. Das ist in erster Linie
erfolgreich, wenn es sich an den arbeits- oder dienstrechtlichen
Auffélligkeiten ausrichtet und konsequent Verhaltensanderungen
einfordert, fiir die zugleich Unterstiitzung angeboten wird.

Externe AnbieterInnen von betrieblicher Beratung

Wenn die Grosse und Struktur des Betriebes eine interne Ein-
richtung der Suchtberatung nicht méglich oder sinnvoll erscheinen
lasst, schliessen Betriebe oftmals Vertrage mit externen Anbieter-
Innen (Beratungsstellen, selbststindige BeraterIn, EAP-Anbiete-
rIn) liber Dienstleistungen in der MitarbeiterInnenberatung ab.

Beratung von Beschdiftigten und Personalverantwortlichen
Beschaftigte kommen entweder aus eigenem Impuls oder auf-
grund von Interventionsgesprachen zur internen Beratung. Sie wer-
den zundchst iiber die Hilfemdglichkeiten informiert. Viele nehmen
auch die Gelegenheit wahr, die nachsten Schritte zu klaren und
einzuleiten und sehen es als Unterstiitzung an, wenn sie von den
Beratungskraften weiter begleitet werden.
Therapeutische Massnahmen sind nicht Aufgabe der internen Bera-
tung und sollten grundsatzlich in den Facheinrichtungen ausser-
halb des Betriebes stattfinden. Den Betrieben wird dafiir eine gute
Vernetzung mit den Beratungs- und Therapieeinrichtungen in der
Region empfohlen. Mit Einverstandnis der oder des Beschaftigten
kann auch der Kontakt zu den Facheinrichtungen aufgenommen
werden.
Den grosseren Anteil an der Suchtberatung nimmt in der Regel die
gezielte Unterstiitzung der Vorgesetzten ein. Hier geht es um Infor-
mationen, um die Kldarung der Rolle im Geschehen und die Vor- und
Nachbereitung von Interventionsgesprachen. Ausserdem wiinschen
Flihrungskrafte oftmals Unterstiitzung bei der Wiedereingliederung
von MitarbeiterInnen nach Krankheit und Rehabilitationsmass-
nahmen, aber auch fiir die Veranderung Sucht fordernder Arbeits-
bedingungen und die Umsetzung eines gesundheitsorientierten
Flihrungsstils.

Vernetzung und Weiterentwicklung des betrieblichen
Angebots

In der betrieblichen Suchtpravention sind Netzwerke von
grundlegender Bedeutung. Ohne sie hatte der Ansatz nicht solche
Verbreitung finden kénnen. Fachliche Netzwerke sind eine wich-
tige Plattform fiir den schnellen Transfer von ExpertInnenwissen
und praktischen Erfahrungen, fiir ideelle, personelle und materielle
Unterstiitzung bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher
Konzepte und Angebote. Entsprechend sollte in den Betrieben Wert
darauf gelegt werden, Netzwerke aktiv mitzugestalten und Netz-
werkkontakte zu pflegen.
Flir die Fachkrafte in der betrieblichen Suchtpravention bieten
liberbetriebliche, regionale oder fachliche Netzwerke, an denen
auch die Fachstellen fiir Suchtpravention und Einrichtungen der
Suchthilfe beteiligt sind, den kompetenten Austausch, den sie — oft-
mals als «EinzelkdmpferInnen» vor Ort — sonst nicht vorfinden. Sie
ersetzten quasi das fehlende Team, mit dem man sich riickkoppeln
kann. Zugleich konnen Impulse aus der Netzwerkarbeit wieder in
den Betrieb hineingetragen werden und die Weiterentwicklung des
Suchtpraventionsprogramms fordern.
Wichtige KooperationspartnerInnen fiir die betriebliche Suchtpra-
vention sind neben den Fachstellen flir Suchpravention auch Unfall-
versicherungstrager, Krankenkassen und Verbande. Sie unterstiit-
zen Initiativen zur Vorbeugung gesundheitlicher Gefahrdungen und
zur Reduzierung des riskanten Konsums teilweise mit finanziellen
Ressourcen, stellen Praventionsmaterialien bereit oder unterstiit-
zen Aktionen wie Gesundheitstage. Bei einigen finden besonders
kleinere Betriebe Unterstiitzung bei der Entwicklung von Gesund-
heitsforderungskonzepten und dem Aufbau eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements.®
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Forum BGM Ostschweiz — Betriebliches Gesundheitsma-

nagement in der Ostschweiz

Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden sind wichtige
Voraussetzungen fiir die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit eines
Unternehmens. Das Forum fiihrt betriebliche und gesellschaftliche
Interessen an der Gesundheit der erwerbstdtigen Bevolkerung zu-
sammen und fordert aktiv die Verbreitung von betrieblicher Gesund-
heitsforderung in der Ostschweiz.

Das Forum BGM Ostschweiz ist als Verein organisiert. Im Vor-
stand und Beirat engagieren sich VertreterInnen aus Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen, aus Bildung, Forschung und Politik.
Durch diese unterschiedlichen Blickwinkel und durch die Kombinati-
on von Perspektiven, Wissen und Fertigkeiten entstehen gewinn-
bringende Synergien. Das Forum BGM Ostschweiz unterstiitzt seine
Mitglieder bei der Gesundheitsférderung im eigenen Betrieb durch:

— eine kostenlose Beratung zum Thema Betriebliches
Gesundheitsmanagement

— Fachtagungen oder branchenorientierte
Veranstaltungen

— die Nutzbarmachung von Bespielen guter Praxis und
der Vernetzung seiner Mitglieder untereinander

- die Erleichterung des Zugangs zum aktuellen
Wissensstand zu Themen der betrieblichen
Gesundheitsforderung, z.B. durch die Blindelung
verfligbarer Angebote, themenspezifische
Newsletter, die Aufschaltung von
Umsetzungsinstrumenten (Checklisten, Tests,
Hintergrundinformationen usw.)

www.bgm-ostschweiz.ch




	Suchtprävention und Suchthilfe am Arbeitsplatz

